
 

 

 
 

N i e d e r s c h r i f t 
 
über die am 28. 3. 2010 um 11:15 Uhr stattgefundene konstituierende Sitzung der Gemeindevertre-
tung im Adlersaal in Riefensberg.  
 
Anwesend:       Bgm. Herbert Dorn (Wahlleiter) 

Walter Maurer, Josef Schmid, Karoline Willi, Norbert Geiger, Alexandra Fink, Klaus 
Demarki, Hartmann Anton, Roland Schedler, Edwin Kranzelbinder, Markus Hilpert, 
Wolfgang Berkmann 

 
Schriftführer:     Ingrid Schneider  
 
 
Tagesordnung: 
 
I. Eröffnung und Begrüßung 
 
II. Beratung und Beschlussfassung über: 
 
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Gelöbnis der GemeindevertreterInnen 
3. Wahl des Bürgermeisters 
4. Festsetzung der Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes  
5. Wahl der Mitglieder in den Gemeindevorstand 
6. Wahl des Vizebürgermeisters   
7. Allfälliges 
 
 
I. Eröffnung und Begrüßung 
 
Bgm. Herbert Dorn als Wahlleiter eröffnet die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung um 
11:15 Uhr, begrüßt die gewählten Mitglieder der Gemeindevertretung, Altbürgermeister Leopold Willi 
und Pfarrer Martin Fässler, die vielen Zuhörer im vollbesetzten Adlersaal und gibt seiner Freude Aus-
druck über das Interesse der Bevölkerung an der Zusammensetzung der Gremien in den kommenden 
5 Jahren. Der Musikverein hat die Sitzung bereits musikalisch eröffnet. Weiters begrüßt er ganz herz-
lich Hans Moosbrugger von der schreibenden Zunft. 
 
 
II. Beratung und Beschlussfassung über:      
 
1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Am Beginn einer Sitzung stellt der Vorsitzende fest, ob die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Die Be-
schlussfähigkeit ist gegeben, wenn die Hälfte der Gemeindevertreter anwesend sind. Die Einladung 
muss spätestens am dritten Tag vor der Sitzung, Sonn- und Feiertage werden nicht gezählt, zugestellt 
sein. Ladungsmängel gelten bei rechtzeitigem Erscheinen als behoben. Die Einladung samt Tages-
ordnung ist am 18.03.2010 per Post allen Mandataren zugestellt worden. Es sind alle 12 gewählten 
Mandatare anwesend und die Beschlussfähigkeit gemäß § 43 GG ist dadurch gegeben.  
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2. Angelobung der GemeindevertreterInnen 
 

Die Gemeindevertreter haben nach § 37 GG in der konstituierenden Sitzung vor dem Leiter der Ge-
meindewahlbehörde das Gelöbnis abzulegen. Ein Gelöbnis unter Bedingungen oder mit Zusätzen gilt 
als verweigert. Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist jedoch zulässig.  
 
Ist der Leiter der Gemeindewahlbehörde gleichzeitig auch Gemeindevertreter, so hat er das Gelöbnis 
vor den übrigen Gemeindevertretern abzulegen.  
 
Nach der konstituierenden Sitzung eintretende Gemeindevertreter und Ersatzleute haben das Gelöb-
nis spätestens in der ersten Sitzung, an der sie teilnehmen, vor dem Bürgermeister abzulegen. Die 
Gemeindevertreter haben folgendes Gelöbnis abgelegt: 
 
Ich gelobe, die Verfassung sowie alle übrigen Gesetze gewissenhaft zu beachten, meine Auf-
gabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl 
der Gemeinde Riefensberg nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.   
 
Anschließend legt der Leiter der Gemeindewahlbehörde, Herbert Dorn, das Gelöbnis vor den übrigen 
GemeindevertreterInnen ab.   
 
 
3. Wahl des Bürgermeisters 
 

Die Wahl des Bürgermeisters ist auf zwei Arten möglich. Einmal gibt es die Möglichkeit der Direktwahl 
und die zweite Möglichkeit ist die Wahl des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung.  
 
Nachdem bei der Wahl am 14. 3. 2010 kein Wahlvorschlag für die Wahl des Bürgermeisters zu veröf-
fentlichen war, hat die Gemeindevertretung den Bürgermeister zu wählen.  
 
Als Stimmenzähler werden Bereuter Bruno und Heinzle Paul bestimmt. 
 

Ergebnis der Bürgermeisterwahl:  Dorn Herbert: 10 Stimmen gültig   
    2 Stimmen ungültig 
 

Herbert Dorn nimmt die Wahl an und bedankt sich für das große Vertrauen und will sich auch in Zu-
kunft nach bestem Wissen und Gewissen für seine Heimatgemeinde und deren Bevölkerung einset-
zen. 
 
 
4. Festsetzung der Zahl der Mitglieder in den Gemeindevorstand 
 

Das Gemeindegesetz, § 55, sieht vor, dass die Gemeindevertretung die Zahl der Gemeindevor-
standsmitglieder festzusetzen hat. Es müssen mindestens 3 Mitglieder sein, höchstens jedoch ¼ der 
Zahl der GemeindevertreterInnen. Das heißt also, dass in Riefensberg der Gemeindevorstand aus 3 
Mitgliedern besteht. Die Gemeindevertretung stimmt der Zahl der Mitglieder in den Gemeindevorstand 
einstimmig zu.     
 
 
5. Wahl der Mitglieder in den Gemeindevorstand 
 

Die Mitglieder des Gemeindevorstandes sind einzeln aus der Mitte der GemeindevertreterInnen und in 
einem gesonderten Wahlgang zu wählen. Der Bürgermeister muss nicht in den Gemeindevorstand 
gewählt werden, trotzdem hätte er in diesem Gremium den Vorsitz und wäre dann aber nicht stimmbe-
rechtigt. Wenn er in dieses Gremium gewählt wird, dann ist er auch stimmberechtigt. 
 
Zu beachten ist auch, dass der Vizebürgermeister Mitglied des Gemeindevorstandes sein muss. Das 
heißt also, dass diejenige Person, die zum Vizebürgermeister gewählt werden soll, auch in den Ge-
meindevorstand gewählt werden muss. 
Bgm. Herbert Dorn gibt bekannt, dass die GemeindevertreterIn Karoline Willi und Roland Schedler für 
das Amt eines Gemeindevorstandsmitgliedes nicht zur Verfügung stehen. 
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Ergebnis der Wahlen in den Gemeindvorstand: 
 

1. Gemeinderat   
Im ersten Wahlgang entfallen auf: Dorn Herbert: 7 Stimmen    
   Maurer Walter: 3 Stimmen  
   Demarki Klaus 1 Stimme 
   Geiger Norbert 1 Stimme 
 

Dorn Herbert nimmt das 1. Gemeinderatsmandat an. 
 
 
2. Gemeinderat  
Im ersten Wahlgang entfallen auf: Maurer Walter 9 Stimmen 
   Geiger Norbert 2 Stimmen 
     1 Stimme ungültig 
 

Maurer Walter nimmt das 2. Gemeinderatsmandat an und bedankt sich für das Vertrauen. 
 
 
3. Gemeinderat 
Im ersten Wahlgang entfallen auf: Geiger Norbert  6 Stimmen 
   Schmid Josef 3 Stimmen  
   Demarki Klaus 1 Stimme 
   Hartmann Anton 1 Stimme 
   Willi Karoline  1 Stimme 
 

Da keine unbedingte Mehrheit zustande gekommen ist, ist ein zweiter Wahlgang erforderlich.   
 
Im zweiten Wahlgang entfallen auf: Geiger Norbert  6 Stimmen 
   Schmid Josef 4 Stimmen  
   Demarki Klaus 2 Stimmen 
 

Da wiederum keine unbedingte Mehrheit zustande gekommen ist, ist ein dritter Wahlgang erforderlich. 
Beim dritten Wahlgang haben sich die Wählenden auf jene zwei Personen zu beschränken, die beim 
2. Wahlgang am meisten Stimmen erhalten haben.    
 
Im dritten Wahlgang entfallen auf: Geiger Norbert  7 Stimmen 
   Schmid Josef 4 Stimmen  
   Willi Karoline  1 Stimme 
 

Geiger Norbert erhält im dritten Wahlgang die unbedingte Mehrheit, bedankt sich für die Zustimmung 
und nimmt das 3. Gemeinderatsmandat an. 
 
 
6. Wahl des Vizebürgermeisters  
 

Die Gemeindevertretung hat in der konstituierenden Sitzung nach der Wahl des Gemeindevorstandes 
ein Mitglied des Gemeindevorstandes als Stellvertreter des Bürgermeisters zu wählen. Zur Wahl ste-
hen aufgrund des vorherigen Wahlergebnisses 2 Personen: Walter Maurer und Geiger Norbert.  
 
Ergebnis der Wahl des Vizebürgermeisters:  Maurer Walter: 9 Stimmen  
   Geiger Norbert: 3 Stimmen  
 

Maurer Walter nimmt die Wahl zum Vizebürgermeister an und bedankt sich für das große Vertrauen. 
 
 
7. Allfälliges 
 

Bgm. Herbert Dorn bedankt sich bei den ausgeschiedenen Gemeindevertretern, die sich in der Ge-
meindepolitik in Riefensberg ehrenamtlich engagiert haben, nun aber nicht mehr der Gemeindevertre-
tung angehören.  
 



 

 4 | 4 

Bruno Bereuter, seit 1980 Gemeindevertreter, davon 10 Jahre, von 1985 bis 1995, Vizebürgermeister. 
Dietmar Hirschbühl, seit 1990 Gemeindevertreter. 
Paul Heinzle, von 1995 – 2000 und 2005 – 2010 Gemeindevertreter, von 2000 - 2005 Ersatzmann   
Bruno Willi, seit 2000 Gemeindevertreter. 
Helmut Hörburger, seit 2005 Gemeindevertreter. 
Diese Mandatare werden zu einem späteren Zeitpunkt verabschiedet. 
 
In den vergangenen 5 Jahren hat die Gemeindevertretung ca. 240 Beschlüsse gefasst und große 
Vorhaben verwirklicht: die größten Projekte waren  
 

• die Errichtung der Biomasseheizung 
• die Erneuerung der Wasserversorgung 
• die Sanierung der Abwasserbeseitigung, die im heurigen Jahr abgeschlossen wird 
• die Sanierung und Erweiterung der Sportanlagen 
• die Baumaßnahmen beim Friedhof und auf dem Kirchplatz 
• die Errichtung des Retentionsbeckens 
• der Erwerb des Bundschuhareals 
• die vielen Gespräche und Verhandlungen wegen der Gschliefstraße 
• der Erwerb des Anwesens Neuhaus 
• das Gemeindeentwicklungskonzept 
 

es waren insgesamt sehr nachhaltige und wichtige Entscheidungen für die Weiterentwicklung von 
Riefensberg. Der Großteil der Beschlüsse wurde einstimmig gefasst. 
 
Große Herausforderungen stehen in Zukunft an. Das Projekt Ortszentrumgestaltung mit Sozialeinrich-
tungen, (Betreutes Wohnen, eine Arztordination usw.) hat eine sehr große Bedeutung. Diese Einrich-
tung im Ortszentrum bedeutet für die älteren Mitbürger ein möglichst eigenständiges Leben in ge-
wohnter Umgebung.  
Die Fertigstellung der Gschliefstraße und die Neuauflage des Heimatbuches sowie die langfristige 
Erhaltung der Nahversorgung liegen dem Bürgermeister besonders am Herzen.  
 
Bgm. Herbert Dorn fordert die Mandatare auf, den Mut aufzubringen für notwendige Entscheidungen, 
Mut zu haben für Tradition und Moderne und immer mit dem Ziel, das Gesamtbild des Ortes nicht zu 
verlieren, sowie Verantwortung zu übernehmen und mitzutragen. In allen Entscheidungen ist die er-
forderliche Sachlichkeit und Vertraulichkeit zu wahren.  
 
Bürgermeister Herbert Dorn dankt dem Musikverein für die musikalische Gestaltung des Festaktes, 
den Stimmzählern, dem Techniker, der Schriftführerin und besonders auch den vielen interessierten 
Zuhörern für ihr Kommen. 
 
Die Sitzung wird um 12:20 Uhr geschlossen. 
 
 
Die Schriftführerin: der Vorsitzende 
 
 
 
 
 
Ingrid Schneider  Herbert Dorn  
   Bürgermeister 
        


